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Wir, die EUROPAISCHE VOLKSPARTEI - Föderation der christlich-demokra-
tischen Parteien der Europäischen Gemeinschaft —,wollen die Einheit Europas. 
Es waren die christlich-demokratischen Staatsmânner Robert SCHUMAN, 
Alcide DE GASPERI und Konrad ADENAUER, welche die Grundlage für das 
bisher Erreichte geschaffen haben. lhre erloigreiche Arbeit setzten wir fort. Wir 
sind fest entschlossen, dieses historische Werk in ihrem  Geist  zu vollenden. 
Unser Ziel ist eine Föderation Europas, wie sie Robert SCHUMAN am 9.  Mai  1950 
vorgeschlagen  hat.  

Dank dieser Politik der Aussöhnung zwischen unseren Völkern als Grundstein 
der Elnigung Europas wird es gewaltsame Konflikte zwischen uns, wie zuletzt 
den Zweiten Weltkrieg, nicht mehr geben. Geleitet von unserer christlichen Ver-
antwortung, zu der wir uns irn ,,Europaischen Manifest" und im ,,Weltmanifest" 
verpflichtet haben, werden wir diesen Weg weitergehen. Wir wollen der Einheit 
Europas eine Gestalt geben, die der Bedrohung durch totalitâre Machte Halt 
gebietet und es Europa ermöglicht,  seine  Mitverantwortung für die Erhaltung der 
Menschenwürde weitweit wahrzunehmen. 

Europa kann  seine  eigene Persönlichkeit und sein Selbstbestimmungsrecht - 
und damit  seine  Ideale: Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit, Frieden und Demo-
kratie - nur gemeinsam behaupten. 

Die Europäische  Union  mu13 offen sein für alle europâischen Staaten, die these 
Grundsâtze und das politische Ziel der Einheit anerkennen. Der föderalistische 
Aufbau ist die  Form,  in der Europa  seine  Einheit gewinnt und  seine  Vielfalt 
bewahrt. 

Die Einigung Europas zu einem freien, demokratischen und sozia! gerechten 
Gemeinwesen ist eine Herausforderung für die Bürger Europas, besonders für 
die europäische Jugend. lhre aktive TeiInahme am Aufbau Europas ist notwen-
dig, denn Europa ist ihre Zukunft. Die ersten Direktwahlen zum Europâischen 
Parlament sind ein entscheidender Schritt auf diesem Weg. 

Dieses Europa wird  seine  eigene Persönlichkeit haben: 
- dynamisch in der Verwirklichung seiner christlichen und personalen Werte, 
-  stark  durch  seine  Freiheit,  seine  Gerechtigkeit und  seine  Demokratie, 
- schöpferisch durch  seine  geistige  Kraft, seine  weltweite Solidarität und 

seinen Friedenswillen. 

Die Europâische  Union soil  ein Gemeinwesen sein, das alle demokratischen 
Kräfte mitgestalten und in dern sie sich frei entfalten kannen. Deshalb darf keine 
politische Richtung Europa für sich allein beanspruchen, urn ihr  Modell  der 
Geseilschaft durchzusetzen. Wer die Vielfalt Europas gefahrdet, gefahrdet auch  
seine  Freiheit. 



Europa mu13 der Welt gegenüber offenbleiben und seinen unverzichtbaren 
Beitrag leisten im Kampf gegen  Hunger,  Armut und Gewalt, für einen wirklichen 
Frieden in Freiheit und Gerechtigkeit. 
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1.1. Wir bestimmen unsere Politik aus einem Menschenbild, das von christlichen 
Grundwerten geprâgt ist. Es findet seinen Ausdruck in der unveräul3erlichen und 
unantastbaren Würde, Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen; das 
schlieflt ein die Gleichwertigkeit in der Verschiedenartigkeit, das Streben nach 
Selbstverwirklichung und das Bewul3tsein der Fehibarkeit des Menschen. 

1.2, Der Mensch braucht die Gemeinschaft, urn sich zu entfalten. Nur wenn er 
Verantwortung für sich und für andere trägt, kann er sich selbst verwirklichen. 
Dieses personale Menschenbild prägt unser Verständnis von Freiheit, Gerech-
tigkeit und Solidarität, Pluralismus und Offenheit als den Grundlagen unserer 
Geseilschaft. 

1.3. Dieses Menschenbild verpflichtet uns, die Familie zu achten. Sie errnöglicht 
die Entfaltung der Person. Die Familie ist unverzichtbar für die Erziehung der  
Kinder.  Sie ist ein  Eckstein  unserer Geseilschaft. 
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2.1. Wir wollen die Menschenrechte und Grundfreiheiten als Gruridlage jeder 
persönhichen Entfaltung und des Aufbaus einer gerechten Geseilschaft schüt-
zen. Wir setzen uns ein für ihre Beachtung überall in der Welt. Diese Rechte und 
Freiheiten sind in der Europaischen Menschenrechtskonvention niedergelegt, in 
den nationalen Verfassungen unserer  Lander  verankert und durch die Euro-
pâische Gemeinschaft feierlich bekrâftigt: 

- das Recht auf Leben, auf Achtung der Merischenwürde und auf körperliche 
Unversehrtheit 

- das Recht auf Freiheit und Sicherheit 
- die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
- das Recht auf freie Meinungsäul3erung 
- die Versammlungs- und Koalitionsfreiheit 
- das Recht auf freie und geheime Wahien 
- die Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und des Briefver- 

kehrs 
- das Recht auf Bildung unter Berücksichtigung des Rechtes der Stern auf 

freie  Wahl  der Bildungseinrichtungen 
- die Achtung des Eigenturns 
- die Sicherheit vor Diskriminierung 
- das Recht auf Freizügigkeit 
- die Freiheit, jedes Land, auch das eigene, zu verlassen 
- das Recht auf Einreise in den Heimatstaatund derSchutzvorAusweisung aus 

diesem 
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das Recht auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht 
- das Beschwerderecht bei Verletzung der Grundrechte und Grundfreiheiten. 

2.2. Wir wollen die Bedingungen dafür schaffen, daB jedermann in unserer 
modernen Gesellschaft  seine  Grundrechte und Grundfreiheiten ausschöpfen 
kann, insbesondere das Recht auf ein Mindesteinkommen, auf Behandlung im 
Krankheitsfall, auf Arbeit, auf Streik, auf gleiche Entlohnung bei gleicher Arbeit, 
auf gesunde Umwelt, auf Wohnung sowie auf Zugang zu den Bildungseinrich-
tungen und auf objektive  Information.  
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3.1. Die Solidarität, die wir anstreben, führt die Menschen zusammen. Sie ist 
Voraussetzung für Gemeinschaft. Solidarität äuBert sich in Rechten und 
Pflichten. Jedermann  hat  ein Recht auf Mitwirkung in der Gemeinschaft. 
Jedermann  hat  die Pflicht, nach seinen Kratten dazu beizutragen, daB die 
Gemeinschaft aller für den einzelnen einstehen kann. 

3.2, Unsere Sozial- und Gesellschaftspolitik ist gepragt von den Grundsâtzen 
der Solidarität und der Subsidiaritat; Hilfe zur Selbsthilfe und die Pflicht zur 
sozialen Gerechtigkeit folgen daraus. Die Gemeinschaft  hat  die Aufgabe, die 
Eigenverantwortlichkeit des einzelnen und der freien Organisationen soweit wie 
möglich zu fördern. 

3,3. In diesem Geiste wollen wir Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Armut 
bekâmpfen. Die sozialen Fragen, die aus Ungleichheiten zwischen sozialen 
Gruppen, Regionen und Ländern entstehen, sind nur durch eine europaische 
Politik der Solidarität und einen Wandel der Strukturen lösbar. 

3.4. Wir fühlen uns besonders verantwortlich gegenüber den sozial Benach-
teiligten. Auch sie sollen die  Chance  haben, ihre Persönlichkeit zu entfalten und 
am Wohlstand und gemeinsamen Fortschritt teilzuhaben. 

ONE=I1ITT 'T1 'i iit.i T1IT 
4.1. Die pluralistische Demokratie ist die Staatsform, die einer modernen, part-
nerschaftlichen Gesellschaft entspricht. Sie ist kontrollierte Herrschaft auf Zeit, 
gegründet auf eine rechtsstaatliche Verfassung. Sie ermöglicht nach dem Willen 
freier Bürger Anpassung und Wandel ohne Gewalt. Sie überwindetSpannungen 
in der Gesellschaft durch Selbstbestimmung der Bürger, die dem Interesse des 
Ganzen verpflichtet ist.Die pluralistische Demokratie gebietet die Achtung der 
Rechte der sozialen, ethnischen, weltanschaulichen und religiösen Gruppen. 

4.2.1. Die politischen Parteien  tragen  besondere Verantwortung für die reprä-
sentative Demokratie und für die Beteiligung der Bürger an den politischen 
Entscheidungen. lhre verfassungsmaBige Stellung soIl rechtlich anerkannt, klar 
definiert und durch dieZuteilung öffentlicher Mittel gesichertwerden. Wirsetzen 
uns fürWahlsysteme ein, welche die politische Pluralität  achten  und gleichzeitig 
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die Bildung gröl3erer Parteien fördern, urn  stabile  und handlungsfähige Regie-
rungen zu gewahrleisten. Da die moderne Geseilschaft wachsende Macht der 
Regierungen begünstigt, rnüssen die Kontrollrechte der Parlarnente verstärkt 
werden. 

4.2.2. Wir wollen die dernokratischen Institutionen auf der Ebene der Regionen 
und der Gerneinden stärken. Wir werden den Dialog zwischen Bürgern und 
politisch Verantwortlichen fördern. Wir wollen die Mitwirkung der geseilschaft-
lichen Gruppen stärken. Sie kannen jedoch nicht die verfassungsmal3igen 
Institutionen ersetzen. 

4.3. Wir treten dafür  em,  daB politische Macht dezentralisiert wird. Was besser 
durch die Gerneinden, die Regionen, die Mitgliedstaaten entschieden, ausge-
führt und kontrolliert werden kann,  soil  dern Subsidiaritätsprinzip entsprechend 
der jeweiligen Ebene vorbehalten bleiben. Die kornrnunale Selbstverwaltung ist 
zu stärken. Sie gibt den Bürgern die besten Möglichkeiten,  an  der Gestaltung 
ihrer unrnittelbaren örtlichen Lebensverhältnisse mitzuwirken. 

5.1. Eines der wichtigsten Ziele der Kultur ist es, schöpferisch und kritisch die 
Welt zu deuten. Die Kuitur  soil  den Menschen helfen, als einzelne und in der 
Gemeinschaft jhr Leben zu verstehen und zu meistern. Der Reichturn der 
europäischen Kultur in ihrer Vielfalt und ihrer Einheit bildet die Grundlage für 
das Zusarnrnenwirken der europâischen Völker in elnern geeinten Europa. 

5.2. Wir wollen die kulturellen Werte bewahren und fortentwickein, der zeitge-
nössischen Kunst gröBere Entfaitungsmöglichkeiten bieten und sie allen 
Schichten der Bevöikerung zugänglich rnachen. Wir wollen die nationalen und 
regionalen Kulturen  starker  füreinander öffnen. Dadurch wollen wir die 
europaische Kultur in lebendigern Bezug auf ihre christlichen und personalen 
Werte weiterentwickeln. 

5.3. in Erneuerung und Entfaltung der Kultur sehen wir die groBe  Chance,  der 
geseilschaftlichen Uniformität und Unverbindlichkeit, dem wachsenden Mate-
rialisrnus und marxistischer ideologisierung entgegenzuwirken. Auch auBer-
schulische Erziehung und Weiterbildung sind dazu unentbehriich. 

5.4. Wir sehen in den Reprâsentanten des künstlerischen und wissenschaft-
lichen Lebens wichtige Partner beim Ausbau einer humanen Geseilschaft. Die 
öffentlichen Einrichtungen rnüssen das historische, kuiturelle und künstlerische 
Erbe Europas schützen und bewahren, auch die Kuituren der ethnischen 
Minderheiten. Dem dient besonders die Farderung privaterkulturellerOrganisa-
tionen. 

5.5. Die Lehrplâne der Schulen und Universitaten sollen schrittweise einander  
so  angepaBt werden, daB die Abschlüsse in allen Lândern der Gerneinschaft 
anerkannt werden. Wir wollen darnit die Mobilitât der Professoren und 
Studenten zwischen den Hochschulen und Universitäten in den Ländern der 
Gerneinschaft fördern. 



5.6. In Erziehung und Weiterbildung, besonders im Geschichts- und Sprach-
unterricht, in Kunst und Wissenschaft, soli das europâische BewuBtsein und 
damit das Heranwachsen wahrhaft europäischer Burger gefördert werden. 

5.7. Wir unterstützen in Ubereinstimmung mit dem TINDEMANS-Bericht die 
Gründung der ,,Europäischen Stiftung", weil sie einen gro13en Beitrag für die Ver-
wirklichung dieser Ziele leisten kann. 
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Nur ein geeintes und starkes Europa kann erfolgreich für Freiheit und Solidarität, 
Frieden und Gerechtigkeit in aller Welt eintreten. 

Nur ein geeintes Europa kann am Aufbau einer neuen Weltordnung mitwirken 
und sich weitweit als  Kraft  des Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit 
bewähren. 

Nur ein geeintes Europa  1st stark  genug,  seine  Zukunft zu meistern, seinen 
legitimen Interessen in aller Welt Achtung zu verschaffen, sich gegen die mill-
tärische Bedrohung zu behaupten und  seine  Existenz in Unabhangigkeit und 
Freiheit zu sichern. 

Schon jetzt, vor Vollendung der Einigung, mu13 Europa mehrals bisher ,,miteiner 
Stimme sprechen. Die europaische politische Zusammenarbeit, die sich im  
Geist  der Römischen Vertrâge entwickelt  hat,  ist ein ermutigender Schritt. Auf 
ihren Ergebnissen müssen wir weiterbauen. Wir unterstützen deshalb auch die 
Vorschläge des TINDEMANS-Berichts, die Aul3enpolitik zu einer echten 
Gemeinschaftsaufgabe zu machen und ein aul3enpolitisches Entscheidungs-
zentrum einzurichten. 

1,1. Europa darf sich nicht mit einer Wahrung seiner Partikularinteressen zufrie-
dengeben. Seine Geschichte,  seine  kulturelle und geistige Berufung und  seine  
Wirtschaftskraft bürden ihm Verantwortung für andere auf. 

1.1.1. Diese Verantwortung empfinden wir für die Verteidigung der Menschen-
rechte und der Grundfreiheiten des einzelnen, wie auch der Rechte der Völker. 
Ohne deren Achtung gibt es keinen wahren Frieden. Menschenrechte und 
Grundfreiheiten stehen in aller Welt höher als das Souveränitatsprinzip. Deshalb 
kann ihre Verteidigung auch nicht als Einmischung in innere Angelegenheiten 
interpretiert werden; schon  gar  nicht, wo Staaten ihre Respektierung feierlich 
durch Unterschrift als Pflicht anerkannt haben. In diesem Geiste wollen wir 
Gewaltherrschaften entgegenwirken. 

1.1.2, Wir tragen moralische und menschliche Verantwortung für die  Lander  
Osteuropas, die uns aus gemeinsamer Geschichte verbunden sind. Wir wollen 
die Spaltung Europas in Frieden überwinden. Das Recht auf Selbstbestimmung 
allereuropäischen Völker, einschliel3lich des deutschen Volkes, bleibtfür uns  em  
Grundsatz europaischer Politik. 

1.1.3. Europa mu13 Verantwortung für die Dritte Welt auf sich nehmen. Mitarbeit  
an  einem besseren Interessenausgleich zwischen Industrie- und Entwicklungs- 



ländern im Sinne einer  gerechten  Wirtschaftsordnung und der Einsatz gröl3erer 
Mittel für die Entwicklungshilfe sind vorrangige Aufgaben. 

1.1.4. Verantwortung hat Europa schliel3lich dafür, den Frieden in der Welt 
bewahren zu helfen. Wir  wollen  deshalb zur friedlichen Lösung von Konflikten 
beitragen. Wir müssen aber auch unsere Bereitschaft zu gemeinsamer Selbst-
behauptung deutlich machen. 

Uj :fl fl1 r 
2.1. Unsere Partner in Europa und im Mittelmeerraum 

2.1.1. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung aus den Römischen Vertragen, die 
Gemeinschaft für alle demokratischen Staaten Europas offenzuhalten. Wir 
unterstützen die Antrage Griechenlands, Portugals und Span iens auf Beitrittzur 
Gemeinschaft. Kulturell und geschichtlich gehören dieseVölkerzu Europa. Wir 
treten für Beitrittsverhandlungen  em,  die den drei Staaten zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt die  Chance  gleichberechtigter politischer Mitwirkung in den Gemein-
schaftsorganen eröffnen, auch wenn die wirtschaftlichen Probleme nur im 
Rahmen von Übergangszeiten gelast werden können. Parallel zurAushandlung 
der Beitrittsvertrage müssen wir weitere Fortschritte bei der  Integration  der 
Gemeinschaft erzielen und ihre Institutionen stärken. 

Wir wollen eine engeZusammenarbeit mit den anderen demokratischen Lândern 
Europas. Mit Offenheit und Fairne3 gegenüber diesen Partnern, mit der Bereit-
schaft zur Gemeinsamkeit, mit Solidaritât auch in Krisenzeiten begegnen wir den 
Gefahren, denen das ganze freie Europa ausgesetzt ist. Intensive Mitarbeit im 
Europarat als dem Bindeglied zu den Staaten auBerhalb derGemeinschaftbleibt 
eine Aufgabe der Mitgliedsländer und der Gemeinschaft selbst. 

2.1.2. Die  Lander  rn Mittelmeerraum sind unsere Partnerim Rahrnen dergelten-
den Abkommen, für deren weiteren Ausbau wir eintreten. Der Frieden im öst-
lichen Mittelmeerraurn ist auch für uns von vitalem Interesse. Mitden Instrumen-
ten der europaischen politischen Zusammenarbeit mu13 Europa bei der Suche 
nach einer ausgewogenen Lösung für die Probleme des Nahen Ostens mitwir-
ken, einer Lösung, die den legitirnen Rechten und Interessen aller Staaten und 
Völker dieses Gebietes Rechnung trägt. 

2.2. Die Vereinigten Staaten von Amerika 

Wir wollen, daB die Europäische Gemeinschaft und später die Europaische  
Union  in gleichberechtigter Partnerschaft konstruktiv mit den Vereinigten 
Staaten zusammenwirken. Die Beziehungen zwischen Europa und den Vereinig-
ten Staaten sind gekennzeichnet durch eine tiefe Übereinstimmung über den  
Wert  der Freiheit und der Gerechtigkeit, durch eine weitreichende Gemeinsam-
keit in den politischen Zielen und durch die atlantische Allianz, die für unsere 
Sicherheit und die der ganzen westlichen Welt unverzichtbar bleibt. 

2.3. Die Demokratien auBerhaib Europas 

Auch in seinen Beziehungen zu den anderen Landern der westlichen Welt muB 
Europa Solidarität beweisen und für gemeinsame politische Positionen eintre-
ten - gerade während krisenhafter Entwicklungen. 



Gemeinsam mit den  anderen  demokratischen Staaten mul3 es sich für die 
Regelung der groBen weltwirtschaftlichen Probleme, für die Starkung der plura-
listischen Demokratien gegenüber den totalitâren Regimen und überall für die 
Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen. 
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3.1. Ausgewogene Entspannung 

3.1.1. Wir treten ein für eine wirksame und dauerhafte Entspannung auf der 
Grundlage der Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung. Gerade die 
Förderung menschjicher, politischer, wirtschaftlicher und kultureller Beziehun-
gen zwischen den Völkern in Ost und West tragt zur Glaubwürdigkeit der Ent-
spannung bei. Sie kann deshaib zu einem bedeutsamen Friedensfaktor werden. 

3.1.2. Berlin (West) ist  Tell  der Europaischen Gemeinschaft und bleibt ein Prüf-
stein für wirkliche Entspannung in Europa. 

3.2. Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 
und ihre Folgen 

Die SchluBakte von Helsinki kann einen groBen Schritt in Richtung auf Entspan-
nung zwischen Ost und West bedeuten. Alle Bestimmungen dieser SchluBakte 
müssen voll angewandt und nach Möglichkeit weiter ausgebaut werden. Die 
Verwirklichung ihrer Bestimmungen über die Menschenrechte wäreeine bedeu-
tungsvolle Etappe für die Humanisierung der Lebensbedingungen der Völker in 
Osteuropa. Wir wissen, sie hoffen auf unsere Solidarität. 

3.3. Mehr Sicherheit 

3.3.1. Einem gegenseitigen, ausgewogenen und kontrollierten Truppen- und 
Rüstungsabbau kommt hohe Bedeutung zu, besonders angesichts des wachsen-
den militârischen  Potentials  in Osteuropa. 

3.3.2.* Die europaische Sicherheit beruht auf dem atlantischen Bündnis. Es muB  
stark  genug für  seine  Aufgabe sein. Das erfordert ein Gieichgewicht der Kern-
waffen, deren Zahi begrenzt und deren Kapazität herabgesetzt werden  soil.  In 
diesem Sinne unterstützen wir die Ziele der SALT-Verhandlungen. Die Euro-
päische  Union  bleibt unvollstândig, solange sie nicht im Rahmen des atlan-
tischen Bündnisses eine gemeinsame Verteidigungspolitik besitzt. Diese muB 
den europâischen Pfeiler des Bündnisses stârken und dabei auf Standardisie-
rung der Waffensysteme und Ko-Produktion und auf gut ausgerüstete konven-
tionelle Streitkräfte gerichtet sein. lhre Schlagkraft bedingt den Einsatz atomarer 
Gefechtswaffen. Dadurch werden die Selbstverantwortung Europas für  seine  
Sicherheit und die Fähigkeit des Bündnisses zur Abschreckung erhöht. 

* Dieser Abschnitt gilt nur für die Mitgliedsparteien der  EVP  aus den Lândern, die Mitglieder des Nord-
atlantischen Bündnisses (NATO) sind. 
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4.1.1. Wir wollen  an  einer umfassenden Entwickiungs- und Wachstumsstrategie 
mitarbeiten,  an  der die  Lander  der Dritten Welt als gleichberechtigte Partnerteil-
nehmen. In diesen Dialog soli Europa  seine  wirtschaftlichen und sozialen Erfah-
rungen einbringen. Wir wollen auch der Bevöikerung unserer  Lander  mehr als 
bisher die wahre Bedeutung der entwicklungspolitischen Problematik bewuBt-
machen. 

4.1.2. Den Entwicklungslandern obliegt es jedoch, den Rahmen einer soichen 
Strategie verantwortlich zu nutzen, urn in ihren Ländern eine bessere, gerechtere 
Ordnung aufzubauen. 

4.2. Die PoVUk der Gemeinschaft nach dem Abkommen von Lomé 

4.2.1, Ein weltweit angelegtes Konzept der Entwicklungspolitik schiieSt beson-
dere  Programme  für bestimmte Regionen nicht aus. 

Mit dem Abkomrnen von Lomé haben die Europaische Gemeinschaft und die 
rund 50 mit jhr assoziierten  Lander  in Afrika, in der Karibik und im Pazifik einen 
neuen Weg der Partnerschaft und gleichberechtigten Zusarnrnenarbeit beschrit-
ten. Das Abkomrnen trägt schon heute sichtbare Früchte und  hat  in mancher 
Hinsicht Modellcharakterfür die internationale Zusammenarbeitzwischen Indu-
strie- und Entwicklungslandern. 

4.2.2. Der  Geist,  in dem die Partner des Lomé-Abkommens zusarnmenwirken, 
schafft erst jenes  Klima  des Vertrauens, das für den Erfolg einer soichen Zusam-
rnenarbeit notwendig ist. 

4.2,3. In diesem Zusarnrnenhang sehen wir auch eine wichtige Aufgabe in der 
Pflege enger Beziehungen geradezu den auBereuropäischen Völkern, mit denen 
uns vielfäitigegeistige und kuiturelle Beziehungen verbinden. Das gilt besonders 
für die Völker Lateiriarnerikas. 

4.3. FinanzieHe Aufwendungen, Handel und internationale Arbeitsteliung 

4.3.1. Die lndustrieländer - darunter die Gemeinschaft - müssen nach einern 
verbindlichen Zeitplan die zur Zeit vereinbarten mindestens 0,7% ihres Brutto-
sozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe aufbringen. Es mu13 dafür 
gesorgt werden, daB die  Mittel  in erster Linie den ârrnsten Völkern zufliel3en. 

Die privatwirtschaftliche Entwicklungshilfe der westlichen lndustrieländer 
leistet dazu einen wirksarnen Beitrag. Deshaib sollen in Zukunft optimale Bedin-
gungen für eine stetige Steigerung der privaten Entwicklungshilfe geschaffen 
werden. 

4.3.2. Das drückende  Problem  der wachsenden Verschuldung insbesondere der 
ärmsten  Lander  ist vordringlich zu lösen; entsprechend den Gegebenheiten in 
jedem einzelnen  Fall.  

4.3.3. Die multinationalen Unternehmen rnüssen sich in den Entwicklungslén-
dern sinnvoli in die nationalen Entwicklungsprogramme einordnen. Sie rnüssen 
mithelfen, in ihren Gastländern die Lebensbedürfnisse der Bevölkerung zu 
befriedigen und sozial annehmbaren Aufbau zu fördern. 
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4.3.4.  Beim  Handel mit Rohstoffen - vorrangig auf marktwirtschaftlicher 
Grundlage - sind eine internationale Zusammenarbeit anzustreben, die Em-
nahmen der Entwicklungsländer durch Ausgleichsmechanismen zu stabilisie-
ren, die Marktstrukturen zu verbessern, die Produktions- und Wirtschaftsstruk-
turen zu diversifizieren. 

4.3.5. Wir treten dafür ein,  daB im Rahmen der zuständigen Konferenzen die 
Debatte über die Finanzierung von Rohstoffvorräten fortgesetzt wird und zu der 
notwendigen Stabilisierung besonders wichtiger Mârkte führt. 

4.3.6. Die Handels- und Entwicklungspolitik der Gemeinschaft mu13 auf eine ver-
besserte internationale Arbeitsteilung zwischen Industrie- und Entwicklungs-
ländern zielen. Hierzu gehören verbesserte Möglichkeiten der Entwicklungslän-
der beim Aufbau von Verarbeitungsindustrien, die Erleichterung des Marktzu-
gangs für die Exportwaren der Entwicktungslander und die Ausdehnung des 
Al Igemeinen Präferenzsystems auf weitere Erzeugn isse. 

4,4. Vorrang der Nahrungsmitteuprobleme und der Förderung 
der Landwirtschaft 

4.4.1. Kurzfristig erfordert die Versorgung der Welt mit Nahrungsmitteln noch 
immer die Bereitstellung von Vorräten und die Verwirklichung von Lebensmittel-
programmen in Zusammenarbeit von Überschul3- und Defizitlândern in den 
zustandigen internationalen Organisationen. 

4.4.2. Langfristig mu13 die Entwicklung der Nahrungsmittelproduktion durch 
Förderung der Landwirtschaft in den Entwicklungslandern selbst vorangetrie-
ben werden. Dem müssen die Hilfsprogramme, wie die Projekte dertechnischen 
und der Kapitalhilfe entsprechen. 

4.5. GröBere Ausgewogenheit zwischen blUateraler und gemeinschaftUicher 
Entwicklungshilfe 

Wir setzen uns für die vermehrte Ubertragung bilateraler Entwicklungshilfe der 
Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft ein. Dabei müssen der Gemeinschaft die  
Mittel  zur Verfügung stehen, die ihrer Verantwortung in der Welt entsprechen. 
Ebenso müssen die Gemeinschaftsorgane die Entwicklungshilfe der Mitglied-
staaten koordinieren. 

mir;y,r1 
Die Entwicklungshilfe kann auf die Privatinitiative  nicht  verzichten.  Das  Wirken 
von regierungsunabhangigen sozialen, kulturellen und religiösen Organisa-
tionen, die in der Entwicklungshilfe tätig sind, ist von unersetzlichem, humani-
tärem Wert. Die Gemeinschaft muB solche Organisationen in wachsendem MaBe 
finanziell unterstützen und administrative Hemmnisse beseitigen, die ihreTatig-
keit behindern. 

!It.] .1l!Irr IT'L11 rnni rTi NlrpIEUI[s): 

5.1. Wenn Europa als Partner derjungen Nationen glaubwürdig sein  will,  muB es 
zur Stârkung der Vereinten Nationen beitragen. In enger Zusammenarbeit mit 
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westlichen Demokratien und anderen Partnern muB die Gemeinschaft für wirk-
samere BeschluBverfahren, für straffe und ökonomische Arbeit in den interna-
tionalen 0 rganisationen ei ntreten. Sachentscheidungen müssen den Interessen 
der jungen Nationen und unseren eigenen Grundvorstellungen entsprechen, 

5.2. Es gibt Aufgaben, die heute durch Einzelstaaten nicht mehr erfüllt werden 
können. Solche Aufgaben sind z. B. die Errichtung eines  Rates  zurVerteidigung 
der Menschenrechte, MaBnahmen gegen den internationalen Waffenhandel, 
zurn  Schutz  von Natur und Umwelt und gegen die Verschrnutzung der Meere, die 
Nutzung des Meeresbodens und des Weltraums, ein Wohlverhaltenskodex für 
multinationale Unternehrnen - urn nur einige wichtige und aktuelle Bereichezu 
nennen. Diese Aufgaben erfordern ein abgestirnrntes internationales Vorgehen 
und die Errichtung einer anerkannten internationalen Rechtsordnung. Die 
Gemeinschaft mufl hierzu auf der Basis ihrer eigenen Wertvorstellungen, ihrer 
Rechtsprinzipien und ihrer lebenswichtigen Interessen ihren Beitrag einbringen, 

BiDder auf den folgenden Seiten: 

Kongrel3 der Europäischen Volkspartei am 6/7. März 1978 
in Brüssel mit 

Helmut Kohl 
Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 

und Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 

Leo Tindemans 
Präsident der Europäischen Volks partei  

Kai-Uwe von Hassel 
Präsident der Europäischen Union Christlicher Demokraten 

Präsident der West-Europäischen Union 

Heiner Gei8Der 
Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutschiands 

Egon Klepsch 
Vorsitzender der Christlich Demokratischen Fraktion 

im Europäischen Parlament 
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1.1. Christlich-demokratische Politik  hat  entscheidend zum wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt in Europa beigetragen. Wir gehen davon aus, daB 
zunächst die wirtschaftliche und soziale  Integration  Europas Vorrang haben 
wird. Sie wird aber nur gelingen, wenn mit jhr auch der politische 
EinigungsprozeB fortschreitet. 

Wirtschaftliche Entwicklung ist kein Selbstzweck. Sie muB dem Menschen 
dienen,  seine  Lebensbedingungen verbessern und die Qualität seiner 
natürlichen und kulturellen Umgebung schützen. 

1.2. Das Fundament einer solchen freiheitlichen und sozial gerechten Politik ist 
die Soziale Marktwirtschaft. 51e gilt es funktionstüchtig zu erhalten. Sie ist die 
dynamische Wirtschafts- und Sozialordnung, deren Leistungsfahigkeit auf dem 
Pripzip der verantworteten Freiheit, der  Initiative  des einzelnen, der schöpfe-
rischen  Kraft  aller wirtschaftlich Tätigen und dem Wettbewerb auf dem freien 
Markt beruht. In jhr beweist sich soziale Verantwortung durch aktive Solidarität. 
Sie überwindet Kapitalismus ebenso wie Kollektivismus. Sie sichert Mitbestim-
mung und Mitverantwortung für möglichst viele, Entfaltung der Persönlichkeit, 
Eigentum und Wohistand sowie soziale Absicherung für alle. In diesem  System  
werden die Entscheidungsgewalt ebenso wie das Eigentum angemessener ver-
teilt. Sie zielt auf Vollbeschäftigung und ermöglicht es am besten, Wachstum mit 
der Erhaltung einer gesunden Umwelt und einem sparsamen Gebrauch der be-
grenzt zur Verfügung stehenden Rohstoffe in Einklang zu bringen. 

1.3. Unsere Aufgabe ist es, Vollbeschäftigung zu erreichen und zu sichern. Da-
bel sind die Arbeitsbedingungen mit der technischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwickiung in Einklang zu bringen. Arbeit ist ein wesent-
liches Element der Selbstverwirklichung des Menschen. Vollbeschäftigung 
hangt eng zusammen mit elner wirksamen Bekämpfung der  Inflation  und ausrel-
chendem Wirtschaftswachstum. 

1.4. Elne partnerschaftliche Gesellschaft ermöglicht, Schritt für Schritt unge-
rechtfertigte wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten zwischen Ländern, Re-
gionen und Personen zu beseitigen. Die Soziale Marktwirtschaft beruht auf der 
Vielfalt autonomer Entscheidungszentren und erlaubt eine bessere Verteilung 
der Ressourcen. Wirksame Aktionen des Staates gegen Kartellbildung und über-
triebene Konzentration müssen den Wettbewerb sichern. Besondere Beachtung 
ist den kleinen und mittleren Unternehmen zu widmen, deren Lebensfähigkeit 
das gute Funktionieren dieser Ordnung gewährleistet. 
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1.5. Es ist Aufgabe des Staates, in einer Planung der Rahrnenbedingungen die 
gro13en wirtschaftlichen und sozialen Leitlinien zu setzen, die durch das 
Parlament zu beschliel3en sind. Die zustândigen Organisationen der  Gesell-
schaft und die Selbstverwaltungskörperschaften sind hierbei anzuhören. 

1.6. Die wirtschaftliche  Kraft  mu13 sich vol] entfalten. Deshaib müssen wir den 
Leistungswillen der Burger und den Wettbewerb unter den Marktteilnehmern 
stärken, Die Wettbewerbshemmnisse sind abzubauen und die unterschiedlichen 
Startbedingungen auszugleichen. Dazu sind Steuerrecht, Sozialgesetze, Ar-
beits- und Berufsrecht zu harmonisieren. 

1i.ui It' &AIl I11U1It! 'I'] liii 

2.1. Die Probleme der Wirtschafts- und Währungspolitik erfordern auf Welt-
ebene internationale Ubereinkommen; innerhaib der Gemeinschaft können sie 
nur durch gemeirisames Handeln mit gemeinsamen Zielen gelast werden. Diese 
Ziele sind: 

- Vollbeschäftigung, besonders für die Jugendlichen 
- Beseitigung der  Inflation  
- Schaffung eines investitionsfreundlichen Klimas 
- Erleichterung des notwendigen Strukturwandels der Betriebe und Sektoren 
- Förderung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
- Förderung der Energie- und Forschungspolitik 
- Förderung der Struktur- und Regionalpolitik, begleitetvon einer harmonisier- 

ten und aktiven Sozialpolitik. 

2.2. Gegenwärtig werden Einzelaktionen der Mitgliedstaaten gegenüber einem 
gemeinsamen Vorgehen begünstigt. Es gilt, diesen Zustand durch Einrichtung 
eines echten Entscheidungszentrums zu überwinden, urn einewirklich gemein-
schaftliche Politik in diesem Bereich zu gewährleisten. 

2.3. Auf weitere Sicht bleibt es notwendig, die Wirtschafts- und Währungsunion 
zu verwirklichen. Sie ist eine wichtige Voraussetzung, die Gerneinschaftzu erhal-
ten, zu konsolidieren und auszubauen. 

2.4. Wir sind mit dern TINDEMANS-Bericht der Ansicht, daB die Verwirklichung 
einer Wirtschafts- und Währungsunion neue gerneinschaftliche Anstrengungen 
und Anpassungsmal3nahrnen voraussetzt und stirnmen seinen Vorschlâgen zu: 

2.4.1. Die kurz- und rnittelfristige Wirtschaftspolitik muB als Gerneinschafts-
politik geführt werden. In diesem Rahrnen sind die mit der Wirtschafts- und 
Währungsunion zusamrnenhängenden Bereiche -  Regional-,  Sozial-, Indu-
strie-, Energie-, Umwelt- und Forschungspolitik - zu entwickeln und aufeinan-
der abzustirn men. 

2.4.2. Die Wâhrungs- und Geidpolitik der Mitgliedstaaten muB  starker  elnander 
angeglichen werden. Die Währungsschlange ist als Faktor der Stabilität beizu-
behalten. lhre Ausweitung auf andere Mitgliedswährungen ist zu erleichtern. Sie 
ist Sache der Gemeinschaft und durch wirtschafts-, währungs- und geld-
politische MaBnahmen zu ergânzen. 



2.4.3. Kompetenzeri und  Mittel  des Europaischen Fonds für die währungs-
politische Zusammenarbeit müssen in Einklang mit den Zielen der Wirtschafts-
politik schrittweise vergröl3ert werden. Der Fonds ist zunächst zu einem 
Wâhrungsausgieichsfonds zu entwickeln. Er gewâhrleistet eine stetige Anpas-
sung der Wechselkurse und verhindert gegenseitige inflationâre Anstöl3e und 
Wâhrungsspekulationen. 

2.4.4. Zwischen den Sozialpartnern muB wachsende Übereinstimmung herbel-
geführt werden. Die Dreierkonferenz, der Standige Ausschul3 für Beschäfti-
gungsfragen und der Wirtschafts- und SozialausschuB können hierzu einen 
nützlichen Beitrag leisten. 

2.4.5. Es gilt, eine europaische Wahrung zu schaffen. 

mii 

3.1.1. Die Sozialpolitik mu13 die regionalen und sozialen Ungerechtigkeiten 
bekampfen und darf nicht nur auf ihre Folgen reagieren. Sie muB auch soziale 
Strukturpolitik sein. 

3.1.2, Unseren Grundüberzeugungen entsprechend muB die Sozialpolitik initia-
tiven zugunsten der schwächsten, nicht-organisierten Gruppen der Bevölke-
rung, insbesondere der Behinderten, der alten Menschen und der Armen ergrei-
fen. Besondere Beachtung verdienen auch Staatenlose, die von Land zu Land 
abgeschoben werden und politische Flüchtlinge. 

3.1.3. Die Sozialpolitik mul3 die Gleichberechtigung von  Mann  und Frau verwirk-
lichen helfen, besonders den Grundsatz: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 

3.1.4. Die Sozialpolitik der Gemeinschaft soli nicht die Sozialpolitik der Mitglied-
staaten ersetzen. Sie ist vielmehr dazu bestimmt, eigene Kräfte der Menschen, 
der sozialen Gruppen und der Regionen zu wecken. Sie muB  also  die nationalen 
Poiitiken ergänzen, wo erforderiich koordinieren und im Wege des Fortschritts 
harmonisieren. Annâherung der sozialen Gesetzgebungen ist unverzichtbar. Sie 
dart aber nicht zu übertriebener Zentralisierung und Uniformität führen. Plura-
lismus und Vieigestaltigkeit sollen in der Gemeinschaft erhalten bleiben. 

3.2.1. Partnerschaft und Solidarität sollen Gerechtigkeit für alle und gleichzeitig 
g rö13ere Leistu ngsfah ig keit unseres Wirtschaftssystems gewährleisten. Unsere  
Alternative  gründet sich auf Freiheit und Gerechtigkeit. Sie überwindet unsoziale 
kapitalistische oder kollektivistische Gesellschaftssysteme. 

3.2.2. Wir messen regelmâl3igen Konsultationen und Aktionen der Sozialpartner 
untereinander sowie zwischen den Sozialpartnern und den zuständigen Stellen 
der Gemeinschaft groBe Bedeutung zu. 

3.2.3. Wir wollen auf europâischer Ebene fördern: 

- die Schaffung einer Charta der Rechte der Arbeitnehmer; 

- die Mitbestimmung der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, im Betrieb und im 
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Unternehmen, insbesondere durch eine ausgewogene Repräsentation im 
Aufsichtsrat und im Betriebsrat europäisch organisierter Kapitalgesellschaf-
ten; 

- eine gr6l3ere Beteiligung  an  der Bildung von Elgentum mit dem Ziel einer 
ausgewogeneren Verteilung; 

- Freizügigkeit und Mobilität der Arbeitnehmer, die auffreier Entscheidung be-
ruhen und nicht durch das soziale Gefälle zwischen begünstigten und be-
nachteiligten Regionen der Gerneinschaft erzwungen sind. 

- Mal3nahmen für Wanderarbeitnehmer hinsichtlich ihrer Wohnung, ihrer 
beruflichen Bildung, ihrer sozialen, politischen und kulturellen  Integration  
und der Ausbildung ihrer  Kinder.  

3.3. Humanisierung der Arbeitswelt 

3.3.1. Damit der Mensch den  Wert  seiner Arbeit erfahren kann, sei sie körperlich 
oder geistig, kampten wir für eine stärkere Humanisierung derArbeitsbedingun-
gen, insbesondere durch Einschrânkung von monotonen Tâtigkeiten und Fliel3-
bandarbeit sowie durch Vermi nderung von Nacht-, Sonntags- und Schichtarbeit. 

3.3.2. Die Gemeinschaftspolitiken auf dem Gebiet der Verbesserung des 
Arbeitsschutzes und der Arbeitsbedingungen müssen 

- gemeinschaftliche Mindestnormen festsetzeri; 

- finanzielle  Mittel  vorsehen, urn Regionen und Unternehrnen, die auBerge-
wöhnlichen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, die Beachtung dieser Vor-
schriften zu ermöglichen; 

- die Kontinuität der einzelstaatlichen Anstrengungen gewährleisten, jedoch 
ausschliel3en, daB es im Bereich der Arbeitsbedingungen zu einem ,,Dump-
Ing' kommt. 

3.4. FarnflienpoHtik 

3.41. Die Sozialpolitik muB die Familie, ihrer Bedeutung in einer freien, demo-
kratischen Geseilschaft entsprechend, fördern und schützen. Wir wollen eine 
Politik, die den Zusammenhalt der Familie stärkt, die Erziehungskraft der Familie 
unterstützt, das Leben der Ungeborenen schützt und die personale Entwicklung 
der  Kinder  fördert. Familiengerechte Sozialpolitik muB die Voraussetzungen 
schaffen, daB auch den kinderreichen Familien ein ausreichendes Einkommen 
für die Erziehung und Ausbildung ihrer  Kinder  zur Verfügung steht. 

3.4.2. Diese Politik muB es ermöglichen, daB  Mann  und Frau ihre Aufgabe in 
Familie, Beruf und Geselischaft gleichberechtigt vereinbaren. Wir wollen der 
Frau unter gleichen Bedingungen die konkrete Möglichkeitdes Zugangs zu  alien  
Ebenen der Ausbildung und des kulturellen , beruflichen und politischen Lebens 
gewâhrleisten. 

3.4.3. Die Arbeiten des Mannes und der Frau für die Familie werden als wichtiger 
geselischaftspolitischer und wirtschaftlicher Beitrag für Gemeinschaft und Staat  
an  e rkan nt. 
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3.4.4. Die Europâischen Christdemokraten werden auf regionaler Ebene die 
Ausarbeitung eines europäischen Aktionsprogramms für die Frau im Sinne des 
1975 in Mexiko aufgesteliten weitweiten Aktionsprograrnmsfürdie Frau fördern. 

iTfl 5 i u i ,. I ;ltal.TT1rÎ1i1H 

4.1. Die struktur- und regionalpolitischen Mal3nahmen der Europaischen Ge-
meinschaft müssen erheblich intensiviert werden. Dabei sind MaI3nahmen der 
Regionen, der Mitgiiedstaaten und der Gemeinschaft in ein umfassendes Kon-
zept einzubinden. 

4.2. Der Beitrag der Gemeinschaft soli umfassen: 

4.2.1. Aufstockung der  Mittel  und Verfeinerung der instrumente im Haushalt der 
Gemeinschaft, die insbesondere für MaI3nahmen in den folgenden Bereichen 
verwendet werden: 

- infrastrukturen, die von europäischer Bedeutung sind oder Grenzregionen 
betreffen; 

- Wirtschaftsinvestitionen besonders dort, wo regionale Unterschiede in 
Kapitalausstattung und Produ ktivitât beschleunigt abgebaut werden müssen. 

4.2.2. Für die Finanzierung dieser MaBnahmen sollen neue Gemeinschaftsmittei 
eingesetzt und die bisher weitgehend ungenutzten Anleihekapazitaten der 
Gemeinschaft ausgeschöpft werden. 

4.2.3. Urn die wirtschaftiiche und technologische Entwicklung anzuregen und 
zu fördern, sind gemeinschaftliche instrumente zu schaffen. 

4.3. Ein wesentlicher Teil der strukturellen Probleme, die den Fortgang der 
europâischen  Integration  behindern, konzentriert sich in den geringer ent-
wickelten Regionen der Gemeinschaft. 

4.4. Die Europaische Regionalpolitik rnu13 mit Industrie-, Agrar- und Sozial-
politik abgestirnrnt werden. lhre  Mittel  sollen konzentriert eingesetzt werden. 
Neben dem europaischen Regionalfonds haben die privaten lnitiativen hohe 
Bedeutung. 

4.5. Entsprechend dem Grundprinzip der Subsidiarität darf die Regionalpolitik 
der Gemeinschaft nicht  an  die Steile der Regionalpolitik der Mitgliedstaaten oder 
der Regionen treten. Sie  soil  diese ergänzen, koordinieren, orientieren und 
anregen. Sie wird urn  so  erfoigreicher sein, je  starker  und verantwortiicher 
nationale und regionale Behörden  an  der Pianurig, Finanzierung und Durchfüh-
rung beteiligt sind. 

4.6. Für die Grenzregionen müssen in diesem Rahmen besondere Mal3nahmen 
vorgesehen werden. 

5. Verkehrspolitik 

5.1. Die Bedeutung einer gerneinschaftlichen Verkehrspolitik steigt mit der 
Entwickiung eines einheitlichen Wirtschaftsraurnes der Gemeinschaft und einer 
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Wirtschafts- und Währungsunion, die gleiche Wettbewerbsbedingungen erfor-
dert. Nationale Wettbewerbsverzerrungen im Güter- und Personenverkehr sind 
daher zu beseitigen, ein gemeinsamer Markt für Transporte und die damit 
verbundenen Dieristleistungen ist einzurichten. Besonders vordringlich ist eine 
Gemeinschaftspolitik gegen den offensichtlich unlauteren Wettbewerb aus den 
Staatshandelsländern. 

5.2. Alle Transportarten m üssen i h re eigenen Kosten tragen. Urn dies zu verwirk-
lichen, sind die Wettbewerbsbedingungen zwischen Eisenbahn-, Stral3en-, 
Schiffs- und Lufttransport anzugleichen und auf der Ebene der Gemeinschaftzu 
harmonisieren. Das gleiche gilt für die steuerlichen und sozialen Belastungen in 
diesem Bereich. 

5.3. Bei der Ausarbeitung einer gerneinsamen Verkehrspolitik solite darüber 
hinaus geprüft werden, welchen Beitrag sie auf der Grundlage gerneinschaft-
licher Kriterien zurn besseren Ergebnis einer Iangfristig und umfassend ausge-
richteten  Regional-  und Strukturpolitik leisten kann. 

I-Iff r. uir rritui 

6.1. Die Agrarpolitik ist der bislang einzige Bereich, in dem es der Europäischen 
Gemeinschaft gelungen ist, eine gemeinsame Politik in allen Mitgliedstaaten 
durchzusetzen. Es gilt deshaib, diese auf der Grundlage des Römischen Ver-
trags zu vertiefen, weiter auszubauen und Fehientwickiungen zu bereinigen. Die 
Agrarmarktordnung mu13 das Ziel einer leistungsfahigen Landwirtschaft in der 
Gemeinschaft mit den lnteressen der Entwicklungsländer verbinden. 

6.1,1. Wir streben in der gemeinsamen Agrarpolitik vor allern  an:  
- Sicherung des Erreichten, besonders durch Beseitigung der währungspoli-

tischen Hemrnnisse; 

- Verringerung der Ungleichgewichte auf dem Agrarmarkt durch eine entspre-
chende  Preis-  und Strukturpolitik; hierbei ist darauf zu achten, daB die 
lnterventionsrnal3nahmen im Sinne eines besseren Gleichgewichts wirksam 
sind und  alien  Erzeugern differenzierte aber doch vergieichbare Garantien 
gewährleisten; 

- weiteren Ausbau der bestehenden Agrarmarktordnungen; 

- regionalpolitische Hilfen für von Natur aus benachteiligte Gebiete; 
- Verbesserung der Agrar- und Absatzstruktur. 

6.1.2. Wirfördern den modernen landwirtschaftlichen Familienbetrieb, der sich 
bisher im dynarnischen Wandel der Wirtschaftsstrukturen bewährt  hat.  

6.2. In ihrer Fischereipolitik muB sich die Gemeinschaft bernühen, Erhaltung 
und künftig auch Ausweitung der Fischbestände zu sichern; zu diesem Zweck 
rnüssen folgende vier Grundprinzipien angewandt werden: 

- gerneinsame Verwaltung der Ressourcen; 
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- Vorrang für die Fischerwirtschaft in soichen Regionen, in denen aus histori-
schen und wirtschaftlichen Gründen dieser Erwerbszweig eine besondere 
ökonomische Bedeutung  hat;  

- Gewahrung von Beihilfen für die notwendige Anpassung der Produktion; 

- politische initiativen auf internationaler Ebene mit dern Ziet, in den Ge-
wässern von Drittiändern rnögtichst umfangreiche Farigrechte zu erhatten. 

7.1. Die Europäische Gemeinschaft braucht eine gerneinsame tndustriepotitik. 
Sie soli die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft verbessern und 
die Beschäftigungsmögtichkeiten erweitern. 

7.2. Wesentticher Bestandteii dieser Politik ist die Voltendung des Gemein-
samen Marktes durch die Beseitigung der noch bestehenden Handetshemm-
nisse. Hierfür mu13 ein rechtticher, steuerticher und finanzietter Rahmen 
geschaffen werden, urn die Nutzung der Vorteile eines  so  gro13en Binnen-
marktes zu errnöglichen. Die Mat3nahmen der Gemeinschaft rnüssen sich auf 
drei Gebiete konzentrieren: 

- tatlräftige Hiifen beirn unvermeidtichen industriellen Strukturwandet, em-
schtiel3lich Gerneinschaftsbeihitfen für die Modernisierung und Umstruk-
turierung der Unternehrnen; 

- aktive Forschungspolitik, urn neue Technotogien zu entwicketn; 

- Solidarität in den Wirtschaftsbeziehungen mit den Ländern der Dritten Welt 
als Beitrag zur Verbesserung des Wettwirtschaftssysterns. 

7.3. Wir messen den kleinen und mittieren Unternehrnen eine besondere Be-
deutung bei. Gerade sie sind es, die durch Leistungswitten und Risikobereit-
schaft in beachtiichem Ma13 zum Wettbewerb und damit zu einer dynamischen 
Wirtschaft und einern teistungsfâhigen Sozialsystem beitragen. Aus ihnen geht 
eine groBe Zahi der Führungskrafte der Wirtschaft hervor, und sie bieten den 
Arbeitnehrnern besonders verantwortungsvolte Tâtigkeiten und Aufstiegs-
rnögtichkeiten. 
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8.1. Die Krise der Energieversorgung erfordert eine gemeinsarne Energiepotitik 
der Gemeinschaft. Sie muB Teil der Aul3en- und AuBenwirtschaftspolitik der 
Gemeinschaft sein. 

8.2. lhr Ziel rnuB sein, den Erdötverbrauch zu drossein, die Erdölförderung 
innerhatb der Gemeinschaft zu verstärken, die Erdöleinfuhren zu diversifizieren, 
das Erdgasangebot zu erhöhen, den Kohtebergbau in der Gemeinschaft zu 
fördern, alle Energietragersparsam zu nutzen und  alternative  Energiequelien zu 
erschliet3en und verstärkt zu fördern. Bel der Nutzung der Kernenergie sind alle 
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erforderlichen Sicherheits- und Kontrollvorkehrungen zum  Schutz  von Leben 
und Umwelt zu treffen. 

8.3. Urn die Abhangigkeit von Drittländern auf dem Energiesektorzu verringern, 
mu13 die Energiepolitik der Gemeinschaft sicherstellen, daB ein rnöglichst groøer 
Teil unseres Energiebedarfs durch Selbstversorgung gedeckt wird. 

!I_Uj Î11AL] II! T!1F 

Die Urnweltpolitik verdient hohe Priorität in der Gemeinschaft. Sie ist zu einer 
umfassenden Politik der Umweltvorsorge zu entwickein. 

Wir fordern als Schwerpunkte: 

- den ErlaB von gerneinschaftlichen Mindestnormen für Emissionen, urn einer-
seits Wettbewerbsverzerrungen zwischen den U riternehmen zu vermei-
den und andererseits allen Bürgern Europas den gleichen  Schutz  zu gewah-
ren; 

- energische Anstrengungen, auch mit den Staaten aul3erhalb der 
Gemeinschaft gerneinsame Lösungen für die Umweltprobleme zu finden. 

10.1. Die Vergröl3erung des Marktes in der Gemeinschaft, das sich ständig ver-
ändernde Konsumangebot und Fälle irreführender Werbung verringern die 
Transparenz des Marktes für den Verbraucher. 

10.2. Deshalb setzen wir uns ein für: 

- den  Schutz  der  Gesundheit,  besonders beirn Kauf von Nahrungsmitteln und 
Medikamenten, und für die Gebrauchssicherheit beim Erwerb von tech-
nischen Geraten; 

- eine objektive Unterrichtung und Aufklärung der Verbraucher; 

- eine Werbung, die den Bedingungen eines lauteren Wettbewerbs und der 
wirklichen Qualität der Waren und Dienstleistungen entspricht; 

- eine Harmonisierung der gegenwârtig geltenden einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften in der Gemeinschaft auf dem Niveau der wirksarnsten einzel-
staatlichen Gesetzgebung. 
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Die Einheit Europas mu13 dem Willen seiner Völkerentsprechen. Dieses Europa 
muB demokratisch verfaBt sein. 

- Seine Demokratie beruht auf Institutionen, die im Einklang mit Recht und 
Gesetz die freie politische Willensbildung aller gewâhrleisten. 

- Sie erfordert die Bildung politischer Gewalt. 

- Sie erfordert die Kontrolle dieser Gewalt durch demokratisch gewahlte Volks-
vertreter. 

Einer dynamischen Entwickiung der Institutionen der Gemeinschaft stehen aber 
immer noch nationalstaatliche Denk- und Handlungsweisen im Wege, aber auch 
die schwierigen Problemen, denen sich die einzelnen  Lander  im Inneren und 
nach auBen gegenübersehen. 

rn Ubergang zur Politischen  Union  und zur Wirtschafts- und Wahrungsunion ist 
es grundlegend, daB die Entwicklung der Gemeinschaft auf die Schaffung eines 
einzigen gemeinschaftlichen Entscheidungszentrums hinsteuert, dessen politi-
scher Partner das demokratisch gewahlte Europäische Parlament sein muB, 

Die Direktwahl des Europäischen Parlaments wird eine neue  Phase  des 
europâischen Einigungsprozesses einleiten. Von diesern Parlament erwarten wir 
neue konstitutionelle und institutionelle  Impulse  für die Verwirklichung der 
Europäischen  Union.  Sie ist die Vorstufe für die Europäische Föderation, das 
politische Endziel des Einigungswerkes.  

Daher  müssen die Bürger Europas, alle politischen und sozialen Kräfte, die 
Parlarnente der Mitgliedstaaten, vor allem aber das Europäische Parlament die 
nationalen Regierungen immer  starker  drangen, die für das Gelingen dieses 
historischen Werkes unerläl3lichen Entscheidungen zu treffen. 

Die Jugend  soil  aktiv am europaischen Aufbau beteiligt werden. Europaisch 
anerkannte Jugendorganisationen sind bei sie betreffenden Fragen von den 
Organen der Gemeinschaft anzuhören. Das ,,Europaische Forum der Jugend" 
sollte in diesem Rahmen eine immer gröBere  Rolle  spielen, wie es schon die 
Konferenz der Staats- und Regierungschefs im  Dezember  1969 in Den Haag 
vorgesch lagen  hat.  

I .wi .ii m irvii r 
1.1. Vor allem gilt es, die bereits bestehenden Gemeinschaftsregelungen schon 
jetzt  you  anzuwenden. Noch sind die Entscheidungsrnechanismen der Gemein-
schaft im Rat weitgehend blockiert.  So  kann den schwerwiegenden 
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internationalen und innerstaatlichen Störungen, von denen wir betroffen sind, 
nicht wirksam begegnet werden. Die Organe der Gemeinschaft müssen verstärkt 
werden, damit sie den Anforderungen  an  Autorität, Wirksamkeit, inneren 
Zusammenhalt und doppelte - nationale wie gemeinschaftliche - Legitimitat 
entsprechen. Das Europäische Parlament muB realen EinfiuB ausüben, der Rat 
die erforderlichen Entscheidungen treffen und die Kommission vor allem ihre 
unabhangigen Initiativbefugnisse in vollem Umfang wahrnehmen. 

1.2. Auf diese  Weise  können wir den Ubergang zur nächsten  Phase  des 
europaischen Integrationsprozesses vorbereiten: diè Verwirklichung der 
Europäischen  Union,  wie sie im TINDEMANS-Bericht beschrieben ist. Dieses 
Ziel ist in der ersten Legislaturperiode des direkt gewühlten Europäischen 
Parlaments zu verwirklichen. 

1.3. Hierzu ist es erforderlich, da13 

- die bestehenden Vertrage in vollem Umfang angewendet und die Möglich-
keiten, die sie bieten, voll ausgeschöpft werden; 

- die  Legitimation  und die Zustândigkeit des Europäischen Parlaments und 
der Kommission verstärkt werden; beide sind die eigentlichen Garanten des 
Gemeinschaftsi nteresses; 

- die Befugnisse des Europäischen Parlaments mindestens in dem Mal3e ver-
stärkt werden, wie sie den nationalen Parlamenten durch Kompetenzüber-
tragung auf die Gemeinschaft verlorengehen; 

- der Gemeinschaft aufgrund von Vorschlagen der Kommission im Einver-
nehmen mit dem Europäischen Parlament neue Zuständigkeitsbereiche 
übertragen werden, die jenen ,,qualitativen  Sprung"  ermöglichen, der für die 
Verwirklichung der Europäischen  Union  als der einzigen voliwertigen und 
demokratischen Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit unerläBlich 
ist. 

1.4. Der Europâische Rat mul3 dem EinigungsprozeB  Impulse  geben und den 
Weg weisen, indem er die zu erreichenden Etappen festiegt und insbesondere 
die Bereiche definiert, die neu in die Politik und das Recht der Gemeinschaft 
einbezogen werden sollen. Seine Beschlüsse müssen in genaue Durchführungs-
anweisungen  an  die Organe der Gemeinschaft rnünden. 

Umi t!jj 

2.1. Das Parlament 

Die Befugnisse des Europäischen Parlaments müssen erweitert werden. Es muB 
uneingeschränkte Haushalts- und Kontrolirechte und zunehmend auch  
legislative  Rechte erhalten. 

Darüber hinaus sol[ 

- die Kommission durch das Parlament ihre Investitur erhalten; 

- der Ratsprasident vor dem Parlament regelmäBig mündlich Bericht über die 
Tatigkeit des Rats erstatten; 
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- das Konzertierungsverfahren zwischen Parlament und Rat auf den gesamten 
Wirkungsbereich des Rats ausgedehnt werden; 

- das Parlament das Recht erhalten,  an  Steile des Rats eine Entscheidung zu 
treffen,  falls  sich der Rat nach Abschluf3 des Konzertierungsverfahrens inner-
haib eines festgesetzten Zeitraums zweimal weigert, über eine in den An-
wendungsbereich der Vertrage fallenden Sachverhalt zu entscheiden. 

Die Kommission sol[ treibende  Kraft  in dereuropaischen Einigung werden. Hier-
für muB sie  starker  das politische Kräfteverhältnis des Europäischen Parlaments 
spiegeln und ihren zu technokratischen Charakter ablegen. Dies erfordert: 

- Ernennung des Kommissionspräsidenten nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments; 

- beim Amtsantritt einer neuen Kommission  soil  im Europäischen Parlament 
eine Aussprache über ihre Einsetzung sowie über ihr Programm stattfinden,  
an  deren Ende die Vertrauensf rage zu stellen ist; 

- da die Kommission dem Europäischen Parlament verantwortlich ist,  hat  sie 
den Stellungnahmen des Parlaments Rechnung zu tragen und ihm ihre eige-
nen Vorsch lage zur Abstimmung vorzu legen. 

23. Der Ministerrat 

Der Rat muB  seine  Durchschlagskraft und  seine Legitimation  als Gemeinschafts-
organ dadurch verstärken, daB er 

- seinen pofitischen Aktivitäten integriert: der Rat als Gemeinschaftsorgan 
zeichnet verantwortlich für sâmtliche Tätigkeitsbereiche, einschlieBlich der 
Konsultationen und Entscheidungen auf dem Gebiet der Aul3enpolitik im  
Rah  men der ,,Politischen Zusammenarbeit'; 

-  seine  Arbeit beschieunigt: durch die Anwendung der vertraglich vorgeschrie-
benen Mehrheitsentscheidung für den Gemeinschaftsbereich und durch 
Bildung eines Entscheidungszentrums im Rahmen der ,,Politischen Zu-
sammenarbeit" (gemeinsame AuBenpolitik), wie im TINDEMANS-Bericht 
vorgesch lagen; 

- sich mehr auf  seine  gesetzgeberische Funktion ausrichtet: dabel sind Einzel-
heiten den Ausführungsbestimmungen der Kommission zu überlassen. 

2.4. Der Europäische Gerichtshot 

Der Europäische Gerichtshof  hat  darüber zu wachen, daB die Römischen 
Vertrage nach  Geist  und Buchstaben voll erfüllt werden. Er  soil  Hüter der 
Verfassung der Europäischen  Union  werden. 

Damit die Gemeinschaft auch in Zukunft rechtsstaatlichen Anforderungen 
entspricht, müssen die Befugnisse des Gerichtshofs auf alle Zuständigkeiten 
der  Union  ausgedehnt werden. Er muB eine Rechtsinstanz werden, die von jedem 
Bürger angerufen werden kann, der sich von einer  Institution  der  Union  in seinen 
Rechten beeintrachtigt sieht. 

31 



2.5. Der Europaische Rechnurigshof 

Der wachsende Haushalt der Gemeinschaft und die steigende Zahl von MiB-
bräuchen und Betrugsfallen erfordern stündige Uberwachung und strenge 
Kontrolle der Gemeinschaftsmittel.  Daher  mu13 der Europäische Rechnungshof 
unter Wahrung seiner Unabhangigkeit eng mit der Exekutive und dem 
Europäischen Parlament zusammenarbeiten. 

[ •JjjL 

3.1. Der Wirtschafts- und SozialausschuB, der sich aus Vertretern des 
wirtschaftlichen und sozialen Lebens zusammensetzt, muB als Beratungsorgan 
für alle ihn betreffenden Fragen gestärkt werden. 

3.2. Die verantwortlichen Vertreter der Regionen sollen angemessen  an  
Entscheidungsverfahren beteiligt werden, die sie selbst betreffen. 

STA 
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Für uns ist die Europäische  Union,  wie sievon den Staats- bzw. Regierungschefs 
des Europäischen Rats feierlich proklamiert und im TINDEMANS-Bericht 
beschrieben wurde, eine bedeutende Etappe auf dem Weg zur europäischen 
Einigung. 

Wir halten  an  dem endgültigen politischen Ziel des europäischen Einigungs-
werkes fest, nämlich  an  der Umwandlung der Europäischen  Union  in eine 
Europäische Föderation,  also  in eìnen Europäischen Bundesstaat eigener Art,  
so  wie Robert SCHUMAN ihn schon in seiner Erklarung vom 9.  Mai  1950 
verkündet  hat.  

Europa wird erst in vollem Umfang fähig sein, gemeinsam, dynamisch und 
überzeugend zu handeln, wenn es die notwendigen Institutionen besitzt: 

- ein direkt gewâhltes Europäisches Parlament, das dem freien Willen der 
Völker Ausdruck verleiht, 

- eine  Kammer  der Staaten, die die legitimen Interessen der Mitgliedstaaten 
vertritt, 

- eine Europäische Regierung, die willens und fähig ist, wirklich zu regieren. 

i i i .i • al] 1  ii  •tij ;ts]  ii  :1 .i 1 i 1 i' :1 i 



Herausgeber: CDU-BundesgescMftsstelle Abt. Ç5ffentlichkeitsarbeit Konrad-Aderauer-Haus 5300 Bonn 
Druck: Druckhaus Rudolf Müller GmbH+Co KG,  Köln  501078 Nr. 3885 


	Page 1
	Europäische Volkspartei - Politisches Programm 1979.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33




